
Verkaufsbedingungen für neue Fahrzeuge
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Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten und
Pflichten des Käufers

Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis vier Wochen,
bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind, bis 10
Tage gebunden. Der Kaufuertrag ist abgeschlossen, wenn
der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher
bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der .leweils
genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung
ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller
unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht
annimmt.

Der Käufer verpflichtet sich, die Ansprüche aus dem
Kaufuertrag nicht abzutreten und das Fahrzeug nicht
innerhalb von 4 Monaten ab Erhalt des Fahrzeugs
weiterzuverkaufen. Dies gilt nicht, sofern unvorhergesehene
oder außergewöhnliche Umstände eintreten, bei denen ein
Behalten des Fahrzeugs unzumutbar wäre (2.B. erhebliche
Beschädigung des Fahrzeugs durch ernen Unfall) oder
wenn der Verkäufer der Abtretung oder dem Verkauf vorher
schriftlich zustimmt. Wird das Fahrzeug entgegen der
vorstehenden Regelung zu gewerblichen Zwecken
oder an einen gewerblichen Wiederverkäufer
verkauft, ist der Käufer dem Verkäufer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe von 15olo des Nettokaufpreises
verpflichtet.

Preise

Preisänderungen der im Kaufuertrag angegebenen Preise
sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und
vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen und
der Hersteller nach Vertragsabschluss den Listenpreis
ändert. ln diesem Fall kann der Verkäufer den Kaufpreis
entsprechend der Anderung anpassen. Dies gilt sinngemäß
auch für eine Anderung des gesetzlichen
Umsatzsteuersatzes. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr
als 5ol0, kann der Käufe4 durch schriftliche Erklärung binnen
zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung des Verkäufers
über die Preisänderung vom Vertrag zurucktreten. Bei
Lieferung innerhalb von vier Monaten gilt in jedem Fall der
im Kaufuertrag vereinbarte Preis. lst der Käufer eine
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehme6 der bei
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so gilt
obige Preisänderungsregel auch dann, wenn zwischen
Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin oder
Auslieferung weniger als vier Monate liegen.

Zahlung

Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei
Ubergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder
Ubersendung der Rechnung zur Zahlung in bar fällig.

Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann
aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers
unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit
es auf Ansprüchen aus dem Kaufuertrag beruht.

Lieferung und Lieferverzug

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder
unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich
anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.

Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines
unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen
Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Mit dem
Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug.
Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines
Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei leichter
Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des
vereinbarten Kaufpreises. Will der Käufer darüber hinaus
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vom Vertrag zurucktreten und/oder Schadenersatz statt der
Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf
der 6-Wochen,Frist gemäß Satz 1 eine angemessene Frist
zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf
Schadenersatz statt der Leistung, beschrdnkt sich der
Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25o/o
des vereinbarten Kaufpreises. lst der Käufer eine juristische
Person des öffentlichen Rechts. eiri öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehmgr,, dqr bei Abschluss
des Vertrages in Ausübung beiher QOirverblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit ' 'handelt, sind
Schadenersatzanspruche bei lelchter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug
ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit
den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der
Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei
rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche
Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit
Uberschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in

Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach
Ziffer 2 Sätze 3 bis 6 dieses Abschnitts.

Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder desse 
'---

Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die deh./
Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran
hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin
oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern
die in Ziffern 1 bis 3 dieses Abschnitts genannten Termine
und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände
bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende
Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier
Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.
Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberuhrt.

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im
Farbton sowie Anderungen des Lieferumfangs seitens des
Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten,
sofern die Anderungen oder Abweichungen unter
Berücksichtigung der lnteressen des Verkäufers für den
Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der
Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des
bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern
gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet
werden.

vAbnahme

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb
von 14 Tage.n ab Zugang der Bereitstellungsanzeige
abzunehmen. lm Falle der Nichtabnahme kann der
Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch
machen.

Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser
'l5o/o des Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder
niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren
oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem
Verkäufer aufgrund des Kaufuertrages zustehenden Forde-
rungen Eigentum des Verkäufers.

lst der Käufer eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Unternehme6 der bei Abschluss des Vertrages in

Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt
auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den
Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum
Ausgleich von im Zusammenhang mit dern Kauf stehenden
Forderungen.

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht
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Fortsetzung nächste Seite


